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Arbeitsrechtsregelungsgesetz ARRG 810

Kirchengesetz 
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
(Arbeitsrechtsregelungsgesetz – ARRG)

Vom 11. Januar 2002

(KABl. S. 109)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat das folgende Kir-
chengesetz beschlossen:

Abschnitt 1

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Grundsatz

Der Dienst in der Kirche ist durch den Auftrag der Verkündigung des Evangeliums
in Wort und Tat bestimmt. Der Gehorsam gegenüber diesem Auftrag erfordert eine
vertrauensvolle, partnerschaftliche Zusammenarbeit von kirchlichen Leitungs-
organen sowie von kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und findet auch
in der Gestaltung des kirchlichen Arbeitsrechts seinen Ausdruck.

§ 2

Bildung und Aufgaben der Rheinisch-Westfälisch-Lippischen 
Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) Für die Ordnung und Fortentwicklung der Arbeitsbedingungen der Angestell-
ten, Arbeiterinnen und Arbeiter sowie der privatrechtlich angestellten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Ausbildung wird für den Bereich der Evangelischen
Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen
Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke eine Rheinisch-Westfälisch-Lippi-
sche Arbeitsrechtliche Kommission (ARK-RWL) gebildet.

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission hat die Aufgabe, Regelungen zu treffen, die
den Inhalt, die Begründung und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen betref-
fen (Arbeitsrechtsregelungen).

(3) Die Arbeitsrechtliche Kommission wirkt darüber hinaus bei sonstigen Regelun-
gen von arbeitsrechtlicher Bedeutung beratend mit.

§ 3

Verbindlichkeit der Arbeitsrechtsregelungen

(1) Die von der Arbeitsrechtlichen Kommission nach § 2 Absatz 2 und die von der
Rheinisch-Westfälisch-Lippischen Arbeitsrechtlichen Schiedskommission nach 
§ 19 beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen sind verbindlich und wirken normativ.
Die Arbeitsrechtsregelungen treten mit dem darin bestimmten Datum in Kraft.
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(2) Es dürfen nur Arbeitsverträge geschlossen werden, die den von der Arbeits-
rechtlichen Kommission und der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission beschlos-
senen Arbeitsrechtsregelungen entsprechen.

§ 4

Kirchlicher Dienst

Kirchlicher Dienst im Sinne dieses Kirchengesetzes ist die berufliche Beschäftigung
sowie die Beschäftigung zur Ausbildung bei einer öffentlich-rechtlichen kirch-
lichen Körperschaft im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland, der
Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche, beim
Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche von Westfalen oder Diakonischen Werk der Lippischen
Landeskirche sowie bei einem anderen Rechtsträger, der einem dieser Diako-
nischen Werke angeschlossen ist.

Abschnitt 2

Arbeitsrechtliche Kommission

§ 5

Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) Der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören achtzehn Mitglieder an. Neun
Mitglieder werden als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im kirchlichen Dienst entsandt. Neun Mitglieder werden als Vertreterin-
nen oder Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber entsandt.

(2) Für jedes Mitglied wird eine bestimmte Stellvertreterin oder ein bestimmter
Stellvertreter bestellt. Im Vertretungsfall nimmt das stellvertretende Mitglied alle
Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes wahr. Die entsendenden Stellen
nach Absatz 1 können für die von ihnen entsandten stellvertretenden Mitglieder
allgemein oder für die einzelne Sitzung eine von Satz 1 abweichende Regelung tref-
fen. Werden allgemein abweichende Regelungen getroffen, sind diese der oder
dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission mitzuteilen.

(3) Ordentliches Mitglied oder stellvertretendes Mitglied kann nur sein, wer die
Befähigung zum Amt einer Presbyterin oder eines Presbyters oder einer oder eines
Kirchenältesten in einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland oder
zu entsprechenden Ämtern in einer evangelischen Freikirche, die einem Diako-
nischen Werk einer Gliedkirche der Evangelischen Kirche in Deutschland ange-
schlossen ist, besitzt oder ordinierte Amtsträgerin oder ordinierter Amtsträger in
einer dieser Kirchen ist.

ArbeitsrechtsregelungsgesetzARRG 810
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§ 6

Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im kirchlichen Dienst

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst werden durch die Mitarbeitervereinigungen entsandt, in denen
mindestens dreitausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen und
der Lippischen Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke zusammengeschlos-
sen sind. Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die von den einzelnen Mit-
arbeitervereinigungen entsandt werden, richtet sich nach dem zahlenmäßigen Ver-
hältnis der in diesen Vereinigungen zusammengeschlossenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Stichtag für die Feststellung der Zahlen nach Satz 1 und 2 ist der
Tag, der drei Monate vor Beginn der jeweiligen Amtszeit der Arbeitsrechtlichen
Kommission liegt.

(2) Zwei Drittel der von den Mitarbeitervereinigungen entsandten Vertreterinnen
und Vertreter müssen im kirchlichen Dienst tätig sein.

(3) Die Mitarbeitervereinigungen einigen sich auf die Zahl der von jeder einzelnen
Mitarbeitervereinigung nach Absatz 1 zu entsendenden Vertreterinnen und Ver-
treter. Kommt bis spätestens drei Monate vor Ablauf der bisherigen Amtszeit (§ 8
Abs. 1 Satz1) eine Einigung nicht zustande, entscheidet die oder der Vorsitzende
der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission auf Grund der Mitgliederzahlen, die ihr
oder ihm gegenüber glaubhaft zu machen sind.

(4) Die Entscheidung, welche Vertreterinnen und Vertreter in die Arbeitsrechtliche
Kommission entsandt werden, wird der oder dem bisherigen Vorsitzenden der
Arbeitsrechtlichen Kommission mitgeteilt.

(5) Scheidet eine Mitarbeitervereinigung aus der Mitarbeit in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission aus, werden für die von ihr entsandten ausscheidenden Vertre-
terinnen und Vertreter von den verbleibenden Mitarbeitervereinigungen für den
Rest der Amtszeit nach Maßgabe der Absätze 1 bis 4 neue Vertreterinnen oder Ver-
treter entsandt.

§ 7

Vertreterinnen und Vertreter der kirchlichen Arbeitgeber

(1) Für die kirchlichen Arbeitgeber entsenden die Evangelische Kirche im Rhein-
land und die Evangelische Kirche von Westfalen und deren Diakonische Werke
jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertreter, die Lippische Landeskirche und deren
Diakonisches Werk eine gemeinsame Vertreterin oder einen gemeinsamen Ver-
treter. Satz 1 gilt entsprechend für die Entsendung der als stellvertretende Mit-
glieder zu entsendenden Vertreterinnen und Vertreter.

(2) § 6 Absatz 4 gilt entsprechend.

Arbeitsrechtsregelungsgesetz ARRG 810
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§ 8

Amtszeit, Amtsdauer

(1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission beträgt vier Jahre. 

(2) Die Mitglieder werden für die Dauer einer Amtszeit, bei einer Nachentsendung
für den Rest der laufenden Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission entsandt.
Sie bleiben bis zur Übernahme der Amtsgeschäfte durch die neu in die Arbeits-
rechtliche Kommission entsandten Mitglieder im Amt.

(3) Die erneute Entsendung der bisherigen ordentlichen und stellvertretenden
Mitglieder ist zulässig.

(4) Das Amt eines ordentlichen Mitgliedes oder eines stellvertretenden Mitgliedes
endet vor Ablauf der Amtszeit, wenn eine der Voraussetzungen für die Mitglied-
schaft entfällt oder wenn es sein Amt niederlegt oder von der entsendenden Stelle
abberufen wird. In diesem Fall wird von der Stelle, die die Ausgeschiedene oder
den Ausgeschiedenen entsandt hatte, für den Rest der Amtszeit der Arbeitsrecht-
lichen Kommission unverzüglich ein neues ordentliches oder stellvertretendes Mit-
glied entsandt. Bis zur Entsendung des neuen ordentlichen Mitgliedes nimmt des-
sen Stellvertreterin oder Stellvertreter die frei gewordene Stelle ein. Bei deren oder
dessen Verhinderung kann für eine einzelne Sitzung ein anderes stellvertretendes
Mitglied dazu bestimmt werden, die freie Stelle einzunehmen. Satz 4 gilt entspre-
chend beim Ausscheiden eines stellvertretenden Mitgliedes bis zur Entsendung
des neuen stellvertretenden Mitgliedes.

§ 9

Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist unabhängig. Ihre Mitglieder sind in ihren
Entscheidungen an Weisungen nicht gebunden. Sie handeln in Bindung an die
Bekenntnisgrundlagen ihrer Kirche. In der Ausübung ihres Amtes dürfen die Mit-
glieder nicht behindert werden. Die ordentlichen und die stellvertretenden Mit-
glieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission weder
benachteiligt noch begünstigt werden. Sie führen ihr Amt unentgeltlich; notwen-
dige Auslagen und entgangener Arbeitslohn werden ihnen erstattet.

(2) Einem ordentlichen Mitglied oder einem stellvertretenden Mitglied der
Arbeitsrechtlichen Kommission darf nur gekündigt werden, wenn ein Grund zur
außerordentlichen Kündigung vorliegt oder wenn die Dienststelle ganz oder teil-
weise aufgelöst wird und die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter aus betrieblichen
Gründen nicht anderweitig beschäftigt werden kann. Wird die Dienststelle auf-
gelöst, ist die Kündigung frühestens zum Zeitpunkt der Auflösung zulässig, es sei
denn, dass wegen zwingender betrieblicher Gründe zu einem früheren Zeitpunkt
gekündigt werden muss. Satz 1 gilt entsprechend für die Kündigung von ehema-
ligen ordentlichen Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrecht-
lichen Kommission innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihres Amtes.

ArbeitsrechtsregelungsgesetzARRG 810
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(3) Den im kirchlichen Dienst beschäftigten Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen
Kommission ist die für ihre Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission notwen-
dige Zeit ohne Minderung ihrer Bezüge oder ihres Erholungsurlaubs innerhalb der
allgemeinen Arbeitszeit zu gewähren.

(4) Die als Vertreterinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
kirchlichen Dienst entsandten ordentlichen Mitglieder, die im kirchlichen Dienst
beschäftigt werden, sind auf ihren Antrag zur Wahrnehmung ihrer Tätigkeit in der
Arbeitsrechtlichen Kommission von ihrer übrigen dienstlichen Tätigkeit jeweils bis
zur Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit freizustellen. Die Frei-
stellung erfolgt jeweils bis zum Ablauf der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen
Kommission. Den Anstellungsträgern werden die Bruttopersonalkosten für frei-
gestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Anteil der Zeit der Freistellung
zu der mit den freigestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeweils vereinbar-
ten wöchentlichen Arbeitszeit entsprechen, auf Anforderung erstattet.

(5) Die Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission gilt als Dienst im Sinne der
Unfallfürsorgebestimmungen.

(6) Zur Tätigkeit in der Arbeitsrechtlichen Kommission gehören insbesondere die
Teilnahme an deren Sitzungen sowie an den Sitzungen ihrer Fachgruppen, Aus-
schüsse und Arbeitsgruppen und die Vorbereitung darauf sowie die damit verbun-
dene notwendige Reisezeit.

§ 10

Fachgruppen

(1) Innerhalb der Arbeitsrechtlichen Kommission werden zwei Fachgruppen gebil-
det, die aus jeweils zehn Mitgliedern bestehen.

(2) Die Fachgruppe I besteht aus den vier von der Evangelischen Kirche im Rhein-
land und der Evangelischen Kirche von Westfalen entsandten ordentlichen Mit-
gliedern und dem von der Lippischen Landeskirche und deren Diakonischem Werk
entsandten ordentlichen Mitglied oder stellvertretenden Mitglied sowie fünf von
den Mitarbeitervereinigungen bestimmten ordentlichen Mitgliedern. Die Mit-
arbeitervereinigungen können anstelle eines der von ihnen zu bestimmenden Mit-
glieder ein stellvertretendes Mitglied bestimmen.

(3) Die Fachgruppe II besteht aus den vier von den Diakonischen Werken der
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen
entsandten ordentlichen Mitgliedern und dem von der Lippischen Landeskirche
und deren Diakonischem Werk entsandten ordentlichen Mitglied oder stellvertre-
tenden Mitglied sowie fünf von den Mitarbeitervereinigungen bestimmten ordent-
lichen Mitgliedern. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(4) Die zu Mitgliedern der Fachgruppen bestellten ordentlichen Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen Kommission werden von den für sie bestellten stellvertretenden
Mitgliedern vertreten. Die zu Mitgliedern der Fachgruppen bestellten stellvertre-
tenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission werden von den Mitgliedern
vertreten, zu deren Stellvertreterin oder Stellvertreter sie bestellt sind.

Arbeitsrechtsregelungsgesetz ARRG 810
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(5) Die Entscheidung der Mitarbeitervereinigungen sowie die Entscheidung der
Lippischen Landeskirche und ihres Diakonischen Werkes, welche Vertreterinnen
oder Vertreter für die jeweilige Fachgruppe bestimmt werden, werden der oder
dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommission mitgeteilt. Hat ein vorzeitig
ausgeschiedenes ordentliches oder stellvertretendes Mitglied einer Fachgruppe
angehört, tritt das nach § 6 Absatz 5 oder § 8 Absatz 4 nachentsandte ordentliche
oder stellvertretende Mitglied auch in der Fachgruppe an dessen Stelle.

§ 11

Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) Die Arbeitsrechtliche Kommission wird von ihrer oder ihrem bisherigen Vor-
sitzenden zu ihrer ersten Sitzung eingeladen und bis zur Wahl der oder des Vorsit-
zenden geleitet.

(2) Die Arbeitsrechtliche Kommission wählt aus der Mitte ihrer ordentlichen Mit-
glieder jeweils für die Dauer eines Jahres eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden
und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden.
Die oder der Vorsitzende ist im jährlichen Wechsel aus der Gruppe der als Vertrete-
rinnen und Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirchlichen Dienst
entsandten Mitglieder oder aus der Gruppe der anderen Mitglieder der Arbeits-
rechtlichen Kommission zu wählen. Die oder der stellvertretende Vorsitzende ist
aus der jeweils anderen Gruppe zu wählen.

(3) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission werden durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden nach Bedarf unter Angabe der Tagesordnung einberufen
und geleitet. Sitzungen müssen einberufen werden, wenn es von mindestens sechs
ordentlichen Mitgliedern unter Angabe der Beratungsgegenstände beantragt wird.
Die erforderlichen Arbeitsunterlagen sind möglichst mit der Einladung zu ver-
senden.

(4) Jedes Mitglied hat das Recht, Punkte zur Beratung in der Arbeitsrechtlichen
Kommission vorzuschlagen und Anträge zu stellen.

(5) Die Arbeitsrechtliche Kommission ist beschlussfähig, wenn mindestens vier-
zehn ihrer Mitglieder einschließlich der oder des Vorsitzenden anwesend sind.

(6) Die Arbeitsrechtliche Kommission beschließt in Angelegenheiten des § 2
Absatz 2, soweit nicht in diesem Kirchengesetz etwas anderes bestimmt ist, mit den
Stimmen von mindestens vierzehn der anwesenden Mitglieder. In anderen Angele-
genheiten beschließt sie mit den Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden
Mitglieder.

(7) Über die Beratungen und die Beschlüsse der Arbeitsrechtlichen Kommission ist
ein Protokoll zu fertigen. Das Protokoll ist von der oder dem Vorsitzenden und von
der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterzeichnen.

(8) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission sind nicht öffentlich. Sach-
kundige Beraterinnen und Berater können zu einzelnen Tagesordnungspunkten
hinzugezogen werden.

ArbeitsrechtsregelungsgesetzARRG 810



7

1.
 E

rg
än

zu
n

g
sl

ie
fe

ru
n

g
 7

.0
2

(9) Zur Regelung weiterer Einzelheiten der Geschäftsführung gibt sich die Arbeits-
rechtliche Kommission eine Geschäftsordnung1, die der Zustimmung von mehr als
der Hälfte der anwesenden Mitglieder bedarf.

(10) Für ihre Tätigkeit steht der Arbeitsrechtlichen Kommission eine Geschäfts-
stelle zur Verfügung. Das Nähere regelt die Arbeitsrechtliche Kommission in der
Geschäftsordnung.

(11) Die Kosten, die für die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder der
Arbeitsrechtlichen Kommission entstehen, werden von den entsendenden Stellen
(§§ 6 und 7) getragen. Die Kosten der Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen
Kommission, die Kosten für die Erstattung der Personalkosten freigestellter Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter (§ 9 Abs. 4) und die Kosten für die Unterstützung der
Mitarbeitervereinigungen (§ 13) tragen die Landeskirchen und die Diakonischen
Werke; sie verständigen sich über die zu tragenden Anteile. Satz 2 gilt entspre-
chend für die Kosten, die für die auf Vorschlag der entsendenden Stellen von der
Arbeitsrechtlichen Kommission hinzugezogenen sachkundigen Beraterinnen und
Berater durch deren Tätigkeit entstehen.

§ 12

Geschäftsführung der Fachgruppen

(1) Die jeweilige Fachgruppe wird von der oder dem Vorsitzenden der Arbeits-
rechtlichen Kommission zu ihrer ersten Sitzung eingeladen und bis zur Wahl ihrer
oder ihres Vorsitzenden geleitet.

(2) Für die Wahl der oder des Vorsitzenden sowie die Einberufung und Leitung der
Sitzungen der Fachgruppe gilt § 11 Absatz 2 und 3 entsprechend.

(3) Jedes Mitglied der Fachgruppe hat das Recht, im Zusammenhang mit den der
Fachgruppe zugewiesenen Angelegenheiten Anträge zu stellen.

(4) Die Fachgruppe ist beschlussfähig, wenn mindestens acht Mitglieder ein-
schließlich der oder des Vorsitzenden der Fachgruppe anwesend sind.

(5) Die Fachgruppe beschließt in ihr zur Entscheidung zugewiesenen Angelegen-
heiten nach § 2 Absatz 2 mit den Stimmen von mindestens acht der anwesenden
Mitglieder. Die so beschlossenen Arbeitsrechtsregelungen gelten als von der Arbeits-
rechtlichen Kommission beschlossene Arbeitsrechts-regelungen; § 15 Abs. 4 bleibt
unberührt.

(6) In anderen Angelegenheiten beschließt die Fachgruppe mit den Stimmen von
mehr als der Hälfte der anwesenden Mitglieder.

(7) Für die Protokollführung, die Nichtöffentlichkeit der Sitzungen und die Hinzu-
ziehung sachkundiger Beraterinnen oder Berater gilt § 11 Absatz 7 und 8 entspre-
chend.

(8) Für ihre Tätigkeit steht der Fachgruppe die Geschäftsstelle der Arbeitsrecht-
lichen Kommission zur Verfügung.

1 Siehe die Geschäftsordnung für die Rheinisch-Westfälisch-Lippische Arbeitsrechtliche Kommission (Nr. 811).

Arbeitsrechtsregelungsgesetz ARRG 810
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(9) Die Kosten, die für die Tätigkeit der ordentlichen und der stellvertretenden Mit-
glieder der Arbeitsrechtlichen Kommission in der Fachgruppe entstehen, werden
von den entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) getragen. Die Kosten der Geschäfts-
führung der Fachgruppe I sowie die Kosten, die für die auf Vorschlag der entsen-
denden Stellen von der Fachgruppe hinzugezogenen sachkundigen Beraterinnen
und Berater durch deren Tätigkeit entstehen, werden von der Evangelischen Kir-
che im Rheinland und der Evangelischen Kirche von Westfalen zu gleichen Teilen
getragen. Die Kosten der Geschäftsführung der Fachgruppe II sowie die Kosten, die
für die auf Vorschlag der entsendenden Stellen von der Fachgruppe hinzugezoge-
nen sachkundigen Beraterinnen und Berater durch deren Tätigkeit entstehen, wer-
den von den Diakonischen Werken der Evangelischen Kirche im Rheinland und der
Evangelischen Kirche von Westfalen zu gleichen Teilen getragen.

(10) Weitere Einzelheiten der Geschäftsführung der Fachgruppe können in der
Geschäftsordnung nach § 11 Absatz 9 bestimmt werden.

§ 13

Unterstützung der Mitarbeitervereinigungen

(1) Die in der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Mitarbeitervereinigun-
gen erhalten zusammen im Kalenderjahr eine finanzielle Unterstützung in Höhe
der Jahresgrundvergütung eines Angestellten aus der Endstufe der Vergütungs-
gruppe II BAT-KF. Diese Mittel sind für die Tätigkeit der von ihnen in die Arbeits-
rechtliche Kommission entsandten ordentlichen Mitglieder und stellvertretenden
Mitglieder und für die Inanspruchnahme fachlicher Beratung durch sachverstän-
dige Personen zu verwenden. Die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel wird
dem Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche im Rheinland nachge-
wiesen.

(2) Die Mitarbeitervereinigungen erhalten die Unterstützung durch Überweisung
an diejenige unter ihnen, die am stärksten in der Arbeitsrechtlichen Kommission
vertreten ist. Sie verständigen sich über die Anteile der Unterstützung, die jede von
ihnen erhält. Kommt bis spätestens drei Monate nach der Überweisung eine Eini-
gung nicht zustande, entscheidet der oder die Vorsitzende der Verwaltungs-
kammer der Evangelischen Kirche im Rheinland.

Abschnitt 3

Verfahren der Arbeitsrechtsregelung

§ 14

Tätigwerden der Arbeitsrechtlichen Kommission

(1) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit wird die Arbeitsrechtliche Kommission tätig auf
Grund

1. von Anträgen der in ihr vertretenen Landeskirchen, Diakonischen Werke und
Mitarbeitervereinigungen,

ArbeitsrechtsregelungsgesetzARRG 810
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2. von Anträgen ihrer Mitglieder,

3. eigenen Beschlusses,

4. von Zurückverweisungen durch die Arbeitsrechtliche Schiedskommission nach
§ 15 Absatz 6 Satz 2.

(2) Die Fachgruppen werden tätig, wenn ihnen von der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission Angelegenheiten zur Vorberatung oder zur Entscheidung zugewiesen
werden. Eine solche Zuweisung erfolgt in der Regel

1. an die Fachgruppe I, wenn der von der Angelegenheit betroffene Arbeits-
bereich ausschließlich oder überwiegend aus kircheneigenen Mitteln oder
Steuermitteln finanziert wird,

2. an die Fachgruppe II, wenn der von der Angelegenheit betroffene Arbeits-
bereich ausschließlich oder überwiegend aus anderen Mitteln finanziert wird.

Die Zuweisung kann mit Rahmenbedingungen verbunden werden.

§ 15

Verfahren bei Arbeitsrechtsregelungen

(1) Die aufgrund von Beschlüssen der Arbeitsrechtlichen Kommission oder ihrer
Fachgruppen verbindlichen Arbeitsrechtsregelungen (§ 2 Absatz 2) werden den in
der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Landeskirchen, Diakonischen
Werken und Mitarbeitervereinigungen von der oder dem Vorsitzenden der Arbeits-
rechtlichen Kommission oder in deren oder dessen Auftrag zugeleitet. Die Landes-
kirchen und Diakonischen Werke machen die Arbeitsrechtsregelungen nach Maß-
gabe der für ihren jeweiligen Bereich maßgeblichen Regelungen bekannt. Sie
können Regelungen über eine gemeinsame Bekanntmachung treffen.

(2) Haben in einer Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2, die nicht einer Fach-
gruppe zur Entscheidung zugewiesen ist, bei der erstmaligen Abstimmung in der
Arbeitsrechtlichen Kommission mindestens neun, jedoch weniger als vierzehn Mit-
glieder der Arbeitsrechtlichen Kommission für die vorgeschlagene Arbeitsrechts-
regelung gestimmt, hat die Arbeitsrechtliche Kommission auf Verlangen von
mindestens sechs ihrer Mitglieder, die an der Beratung teilgenommen haben, in
derselben oder der nächsten Sitzung erneut über die Angelegenheit zu beraten.

(3) Haben in einer Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2, die einer Fachgruppe
zur Entscheidung zugewiesen ist, bei der Abstimmung in der Fachgruppe mindes-
tens fünf, jedoch weniger als acht Mitglieder der Fachgruppe für die vorgeschla-
gene Arbeitsrechtsregelung gestimmt, hat die Fachgruppe auf Verlangen von
mindestens vier ihrer Mitglieder, die an der Beratung teilgenommen haben, in der-
selben oder der nächsten Sitzung erneut über die Angelegenheit zu beraten. Haben
nach dieser erneuten Beratung mindestens fünf, jedoch weniger als acht Mitglieder
der Fachgruppe für die vorgeschlagene Arbeitsrechtsregelung gestimmt, hat die
Arbeitsrechtliche Kommission in ihrer nächsten Sitzung über die Angelegenheit zu
beraten.
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(4) Ist eine Angelegenheit im Sinne von § 2 Absatz 2 einer Fachgruppe zur Ent-
scheidung zugewiesen worden, wird die von der Fachgruppe beschlossene
Arbeitsrechtsregelung der oder dem Vorsitzenden der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion und den entsendenden Stellen (§§ 6 und 7) zugeleitet. Die Arbeitsrechtliche
Kommission entscheidet über die Arbeitsrechtsregelung, sofern von ihr gesetzte
Rahmenbedingungen nicht eingehalten worden sind oder eine der entsendenden
Stellen innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen eine erneute Beratung in
der Arbeitsrechtlichen Kommission beantragt hat. Andernfalls hat die Arbeits-
rechtliche Kommission die Verbindlichkeit der von der Fachgruppe beschlossenen
Arbeitsrechtsregelung festzustellen.

(5) Haben nach einer erneuten Beratung gemäß Absatz 2 oder nach der Beratung
gemäß Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 4 Satz 2 in der Arbeitsrechtlichen Kommission
mindestens neun, jedoch weniger als vierzehn Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
Kommission für die vorgeschlagene Arbeitsrechtsregelung gestimmt, kann von
mindestens sechs Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission, die an der Bera-
tung teilgenommen haben, innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat die
Arbeitsrechtliche Schiedskommission angerufen werden. Die in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vertretenen Landeskirchen, Diakonischen Werke und Mitarbei-
tervereinigungen werden über die Anrufung der Arbeitsrechtlichen Schiedskom-
mission unterrichtet.

(6) Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission entscheidet endgültig. Sie kann die
Angelegenheit an die Arbeitsrechtliche Kommission zurückverweisen und dabei
Empfehlungen für deren Beratung und Entscheidung geben. Über eine nach 
Satz 2 an sie zurückverwiesene Angelegenheit entscheidet die Arbeitsrechtliche
Kommission endgültig.

(7) Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission kann nach Absatz 5 Satz 1 nur zu
einer vorgeschlagenen Arbeitsrechtsregelung insgesamt angerufen werden. Eine
Anrufung nur zu einem Teil einer vorgeschlagenen Arbeitsrechtsregelung ist
unzulässig.

(8) Die Frist nach Absatz 4 Satz 2 beginnt mit dem Tag nach Zugang der Mitteilung
der Arbeitsrechtlichen Kommission über die beschlossene Arbeitsrechtsregelung
bei der entsendenden Stelle. Die Anrufungsfrist nach Absatz 5 Satz 1 beginnt mit
dem Tag nach der Sitzung der Arbeitsrechtlichen Kommission, in der über die
Arbeitsrechtsregelung abgestimmt worden ist.

(9) Der Antrag nach Absatz 4 Satz 2 ist mit entsprechender Begründung und einem
konkreten Antrag an die Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission zu
richten. Die Anrufung nach Absatz 5 Satz 1 ist mit entsprechender Begründung und
einem konkreten Antrag für die Entscheidung der Arbeitsrechtlichen Schiedskom-
mission an deren Geschäftsstelle zu richten. Es darf nur ein Antrag gestellt werden,
über den in der vorgebrachten Sache zuletzt in der Arbeitsrechtlichen Kommission
abgestimmt worden ist.
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Abschnitt 4

Arbeitsrechtliche Schiedskommission

§ 16

Bildung und Zusammensetzung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission

(1) Zur Entscheidung in Fällen des § 15 Absatz 5 wird eine gemeinsame Arbeits-
rechtliche Schiedskommission für Rheinland, Westfalen und Lippe (ARS-RWL) aus
einer oder einem Vorsitzenden und zehn Beisitzerinnen oder Beisitzern gebildet.
Für jedes ordentliche Mitglied wird eine erste Stellvertreterin oder ein erster Stell-
vertreter und eine zweite Stellvertreterin oder ein zweiter Stellvertreter bestellt. Im
Vertretungsfall nimmt das stellvertretende Mitglied alle Rechte und Pflichten eines
ordentlichen Mitgliedes wahr.

(2) Die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder dürfen nicht der Arbeits-
rechtlichen Kommission angehören. § 5 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3) Fünf Beisitzerinnen und Beisitzer werden von den Mitarbeitervereinigungen
nach § 6 Absatz 1 entsandt. Kommt eine Einigung nicht zustande, entscheidet die
oder der Vorsitzende der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im Rhein-
land.

(4) Fünf Beisitzerinnen und Beisitzer werden von den in § 7 Absatz 1 genannten
Stellen entsandt, und zwar von der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen und ihren Diakonischen Werken je eine Beisitzerin
oder ein Beisitzer und von der Lippischen Landeskirche und ihrem Diakonischen
Werk gemeinsam eine Beisitzerin oder ein Beisitzer.

(5) Die oder der Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende werden
durch übereinstimmende Beschlüsse der entsendenden Stellen (§§ 6 und 7)
gewählt. Kommen übereinstimmende Beschlüsse nicht zustande, werden sie von
der oder dem Vorsitzenden der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im
Rheinland bestimmt. Sie müssen die Befähigung zum Richteramt haben und dürfen
weder beruflich im kirchlichen Dienst oder im Dienst einer der in der Arbeitsrecht-
lichen Kommission vertretenen Mitarbeitervereinigungen stehen noch dem Lei-
tungsorgan einer kirchlichen Körperschaft, eines Diakonischen Werkes oder eines
anderen Trägers kirchlicher oder diakonischer Einrichtungen angehören.

(6) Gegen die Entscheidung der oder des Vorsitzenden der Verwaltungskammer
der Evangelischen Kirche im Rheinland nach Absatz 3 Satz 2 oder Absatz 5 Satz 2
kann von jeder entsendenden Stelle innerhalb einer Ausschlussfrist von einem
Monat nach Zugang der Entscheidung bei ihr die Verwaltungskammer der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen angerufen werden. Diese entscheidet endgültig.

(7) Die oder der Vorsitzende der Verwaltungskammer der Evangelischen Kirche im
Rheinland sorgt für die Durchführung des Verfahrens zur Bildung der Arbeitsrecht-
lichen Schiedskommission. Sie oder er kann sich der Geschäftsstelle nach § 19
Absatz 6 bedienen.
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§ 17

Amtszeit, Amtsdauer

(1) Die Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission beträgt vier Jahre. Sie
stimmt mit der Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission zeitlich überein.

(2) Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen
Schiedskommission werden für eine Amtszeit bestellt. Sie bleiben bis zur Bildung
der neuen Arbeitsrechtlichen Schiedskommission im Amt. Hat die Arbeitsrecht-
liche Schiedskommission am Ende einer Amtszeit ihre Beratung über eine anhän-
gige Sache noch nicht abgeschlossen, entscheidet sie über diese Sache in ihrer bis-
herigen Besetzung.

(3) Die erneute Bestellung der bisherigen ordentlichen und stellvertretenden Mit-
glieder der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission ist zulässig.

(4) Das Amt eines ordentlichen oder eines stellvertretenden Mitgliedes endet vor
Ablauf der Amtszeit, wenn eine der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft entfällt
oder wenn es sein Amt niederlegt. Das Amt einer Beisitzerin oder eines Beisitzers
sowie einer stellvertretenden Beisitzerin oder eines stellvertretenden Beisitzers
endet ferner, wenn sie oder er von der entsendenden Stelle abberufen wird. In
diesen Fällen wird für den Rest der Amtszeit ein neues ordentliches oder stellver-
tretendes Mitglied bestellt. Bis zu dessen Bestellung nimmt das bereits entsandte
stellvertretende Mitglied die frei gewordene Stelle ein.

§ 18

Rechtsstellung der Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission

Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission ist unabhängig. Für die Rechtsstellung
ihrer Mitglieder gilt § 9 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 entsprechend.

§ 19

Verfahren und Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission

(1) Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission hat die Grundsätze des fairen Ver-
fahrens zu beachten. Sie ist bei ihrer Entscheidung gemäß § 15 Absatz 6 Satz 1 an
den gestellten Antrag insoweit gebunden, als sie ihn nicht überschreiten darf. Sie
kann Einzelheiten in einer Geschäftsordnung regeln.

(2) Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission sind nicht öffentlich.
Die Arbeitsrechtliche Kommission sowie ihre Mitglieder, die die Arbeitsrechtliche
Schiedskommission angerufen haben, und die entsendenden Stellen (§§ 6 und 7)
sind anzuhören. Sachkundige Beraterinnen und Berater können zu einzelnen
Tagesordnungspunkten hinzugezogen werden.

(3) Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission beschließt mit Stimmenmehrheit in
geheimer Beratung. An der Abstimmung nehmen alle elf Mitglieder teil, die an der
Beratung teilgenommen haben; Stimmenthaltung ist nicht zulässig.
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(4) Wird in einer Sitzung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission eine der ent-
sendenden Stellen (§§ 6 und 7) oder die Arbeitsrechtliche Kommission vertreten, so
ist die Beauftragung dazu auf Verlangen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommis-
sion schriftlich nachzuweisen.

(5) Die Entscheidungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission werden den in
der Arbeitsrechtlichen Kommission vertretenen Landeskirchen und Diakonischen
Werken zugeleitet und von diesen nach Maßgabe der für ihren jeweiligen Bereich
maßgeblichen Regelungen bekannt gemacht.

(6) Der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission steht für ihre Tätigkeit eine
Geschäftsstelle zur Verfügung, die beim Landeskirchenamt Detmold errichtet wird.
Die Geschäftsstelle bestellt die Schriftführerin oder den Schriftführer für die
Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission.

(7) Die Kosten für die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder der Arbeits-
rechtlichen Schiedskommission und für die hinzugezogenen sachkundigen Berate-
rinnen und Berater werden von der Evangelischen Kirche im Rheinland und der
Evangelischen Kirche von Westfalen zu gleichen Teilen getragen. Die Kosten für
die Geschäftsführung der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission werden von der
Lippischen Landeskirche getragen.

Abschnitt 5

Schlussbestimmungen

§ 20

Nachprüfung der Mitgliedschaft

Bestehen Bedenken, ob bei einem Mitglied oder stellvertretenden Mitglied die Vor-
aussetzungen für die Mitgliedschaft bestehen, entscheidet bei Mitgliedern und
stellvertretenden Mitgliedern der Arbeitsrechtlichen Kommission die Arbeitsrecht-
liche Schiedskommission, bei Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der
Arbeitsrechtlichen Schiedskommission die Verwaltungskammer der Evange-
lischen Kirche im Rheinland.

§ 21

Fortbestand des geltenden kirchlichen Arbeitsrechts

Das bei In-Kraft-Treten dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetzes im Gesamtbereich
der Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Lippischen Landeskirche sowie ihrer Diakonischen Werke auf der Grund-
lage der bisherigen Arbeitsrechtsregelungsgesetze der drei Landeskirchen gelten-
de kirchliche Arbeitsrecht bleibt für den Gesamtbereich in Kraft, soweit nicht von
der Arbeitsrechtlichen Kommission oder von der Arbeitsrechtlichen Schiedskom-
mission etwas anderes bestimmt wird.
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§ 22

Übergangsbestimmungen

(1) Die erste Amtszeit der Arbeitsrechtlichen Kommission nach diesem Arbeits-
rechtsregelungsgesetz beginnt mit dessen In-Kraft-Treten; sie dauert bis 31. Dezem-
ber 2006. Bis zur Konstituierung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission werden
ihre Aufgaben von der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission in unveränderter
Besetzung wahrgenommen. In dieser Zeit frei werdende Plätze in der bisherigen
Arbeitsrechtlichen Kommission werden nach den Bestimmungen der bisherigen
Arbeitsrechtsregelungsgesetze besetzt.

(2) Die oder der Vorsitzende der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kommission beruft
die erste Sitzung der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission ein und leitet sie bis zur
Wahl der oder des Vorsitzenden. Die Mitteilungen nach § 6 Absatz 4 und § 7 Absatz 2
über die in die neue Arbeitsrechtliche Kommission entsandten Vertreterinnen und
Vertreter sind der oder dem Vorsitzenden der bisherigen Arbeitsrechtlichen Kom-
mission zuzuleiten.

(3) Die erstmalige Zuweisung von Angelegenheiten an die Fachgruppen nach § 14
Absatz 2 kann erfolgen, wenn die Mitteilung nach § 10 Absatz 5 der oder dem Vor-
sitzenden der neuen Arbeitsrechtlichen Kommission vorliegt.

(4) Die bei In-Kraft-Treten dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetzes laufende Amts-
zeit der Arbeitsrechtlichen Schiedskommission endet mit Ablauf des 31. Dezember
2006. Frei werdende Plätze werden nach den Bestimmungen dieses Arbeitsrechts-
regelungsgesetzes neu besetzt.

(5) Wird an anderer Stelle auf das bisherige Arbeitsrechtsregelungsgesetz oder
einzelne seiner Bestimmungen Bezug genommen, treten das neue Arbeitsrechts-
regelungsgesetz und dessen entsprechende Bestimmungen an deren Stelle.

§ 23

Geltungsbereich

(1) Dieses Arbeitsrechtsregelungsgesetz gilt für den Bereich der Evangelischen
Kirche im Rheinland und ihres Diakonischen Werkes.

(2) Mit diesem Arbeitsrechtsregelungsgesetz übereinstimmende Arbeitsrechts-
regelungsgesetze werden für den Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen
und ihres Diakonisches Werkes sowie für den Bereich der Lippischen Landeskirche
und ihres Diakonischen Werkes erlassen.

(3) Wird das westfälische oder das lippische Arbeitsrechtsregelungsgesetz außer
Kraft gesetzt, scheiden mit der Außer-Kraft-Setzung die von der Evangelischen
Kirche von Westfalen und ihrem Diakonischen Werk entsandten Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder oder das von der Lippischen Landeskirche und ihrem
Diakonischen Werk entsandte gemeinsame Mitglied und gemeinsame stellvertre-
tende Mitglied aus der Arbeitsrechtlichen Kommission aus. In diesem Fall gilt das
rheinische Arbeitsrechtsregelungsgesetz bis zu einer Änderung, längstens für eine
Dauer von zwei Jahren, mit folgenden Maßgaben:
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1. Die von den Mitarbeitervereinigungen entsandten bisherigen Mitglieder und
stellvertretenden Mitglieder der Arbeitsrechtlichen Kommission bleiben in
ihrem Amt. Für die ausgeschiedenen Mitglieder und stellvertretenden Mitglie-
der der Arbeitsrechtlichen Kommission, die von der ausgeschiedenen Landes-
kirche und ihrem Diakonischen Werk entsandt worden sind, werden von den
verbleibenden Landeskirchen und Diakonischen Werken durch übereinstim-
mende Beschlüsse neue Mitglieder und stellvertretende Mitglieder entsandt; 
§ 6 Absatz 4 gilt entsprechend.

2. Die Arbeitsrechtliche Schiedskommission bleibt in ihrer bisherigen Besetzung
bestehen. Tritt eine Beisitzerin oder ein Beisitzer aus dem Bereich der aus-
geschiedenen Landeskirche oder des ausgeschiedenen Diakonischen Werkes
von ihrem oder seinem Amt zurück, wird die Entsendung einer Beisitzerin oder
eines Beisitzers, die oder der nach § 16 Absatz 3 entsandt ist, von den Mitarbei-
tervereinigungen aufgehoben; einigen sich die Mitarbeitervereinigungen
nicht, entscheidet die oder der Vorsitzende der Verwaltungskammer der Evan-
gelischen Kirche im Rheinland. Dies gilt beim Ausscheiden einer stellvertreten-
den Beisitzerin oder eines stellvertretenden Beisitzers entsprechend. Die Zah-
len der Beisitzerinnen und Beisitzer in § 16 Abs. 1, 3 und 4 werden entsprechend
verringert.

§ 24

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2002 in Kraft, jedoch nicht vor In-Kraft-
Treten gleicher Arbeitsrechtsregelungsgesetze der Evangelischen Kirche von
Westfalen und der Lippischen Landeskirche1.

(2) Gleichzeitig tritt das Kirchengesetz über das Verfahren zur Regelung der
Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter im kirchlichen Dienst (Arbeitsrechts-Rege-
lungsgesetz - ARRG) vom 19. Januar 1979 (KABl. S. 223) außer Kraft.

1 Nach der Bekanntmachung des Landeskirchenamtes vom 3. Juni 2002 (KABl. S. 193) haben die Landes-
synoden der Evangelischen Kirche von Westfalen und der Lippischen Landeskirche ein dem Kirchengesetz
über das Verfahren zur Regelung der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kirch-
lichen Dienst (Arbeitsrechtsregelungsgesetz - ARRG) vom 11. Januar 2002 (KABl. S. 109) gleiches Kirchen-
gesetz beschlossen. Dieses Kirchengesetz ist daher gem. § 24 Abs. 1 am 1. Juli 2002 in Kraft getreten.
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